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konsolidierte Fassung 

 
 

 
 
 

Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung 

(BGS-WAS) 
 
 
 

 
 
Aktenzeichen: 0280 
 
Vorgang-Nummer: 003391 
 
Dokumenten-Nummer: 046681 
 

Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

Urfassung 15.11.2016 14.11.2016 Niederlegung 
und Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

16.11.2016 01.01.2017 

1. Änderung 24.11.2020 23.11.2020 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 7/2020 

25.11.2020 01.01.2021 

2. Änderung 02.07.2024 01.07.2024 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 7/2024 

04.07.2024 01.01.2025 
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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

3. Änderung 02.12.2025 01.12.2025 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 15/2025 

02.12.2025 01.01.2026 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS-WAS) 

 
Vom 15.11.2016 

 
 

Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungs-
einrichtung einen Beitrag. 
 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, 

wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrich-
tung besteht 

 
oder 

 
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich 

die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem 

Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten die-
ser Satzung. 

 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 

Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten 
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- bei bebauten Grundstücken auf das 3,8-fache der beitragspflichtigen Geschossflä-
che, mindestens jedoch 1.500 m², 

 
- bei unbebauten Grundstücken auf 1.500 m² 

 
begrenzt. 

 
(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 

ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserver-
sorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tat-
sächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terras-
sen bleiben außer Ansatz. 

 
(3) 1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 

sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossflä-
che ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Ver-
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerb-
lich genutzte unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1. 

 
(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitrags-

bemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Bei-
tragspflicht entsteht insbesondere, 

 
- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 

diese bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind, 
 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Ge-
schossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfa-
chung errechnende zusätzliche Grundstücksfläche, 

 
 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäu-
deteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) 1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 

festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 
berücksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstel-
lung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetra-
ges auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet 
worden ist. 

 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt 
 
a) pro m² Grundstücksfläche 1,07 € 
   
b) pro m² Geschossfläche 2,64 €. 
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§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7a 
Beitragsablösung 

 
1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Verände-

rung, Stilllegung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
i. S. d. § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßen-
grund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen 
Höhe zu erstatten. 

 
(2) 1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner 

ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend. 

 
(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablö-

sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren 
(§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10). 
 
 

§ 9a 
Grundgebühr 

 
(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem Nenndurchfluss 

(Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück 
nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler 
berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss oder 
der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme mes-
sen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
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bis 4 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 16 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 16 m³/h 321,00 €/Jahr. 

 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 

inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 

bis 2,5 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 6 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 10 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 10 m³/h 321,00 €/Jahr. 

 
(4) 1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt je 

angefangenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als Standrohr 
gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder Unterflurhyd-
ranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung eine Kaution zur 
Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt 

 
a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 
 
 5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst zurücker-

stattet. 6Die Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer. 
 
 

§ 10 
Verbrauchsgebühr 

 
(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrich-

tung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr beträgt 3,75 € inklusive der ge-
setzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 

Stadt zu schätzen, wenn 
 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Was-

serverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 

beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter ent-
nommenen Wassers. 

 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 
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(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfer-
tigen Herstellung des Anschlusses folgt; die Stadt teilt dem Gebührenschuldner diesen 
Tag schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden 
Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 
 

§ 12 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentü-

mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Be-

triebs. 
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 

bis 3 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf 
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 
 

§ 13 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) 1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Verbrauchsgebühr wer-

den einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 

jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jah-
resabrechnung des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt die Stadt die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtver-
brauches fest. 

 
 

§ 14 
Umsatzsteuer 

 
1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben. 2In den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten. 
 
 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu ertei-
len. 
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§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 

Stadt Viechtach (BGS-WAS) vom 09.03.1995 in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
vom 09.04.2013 außer Kraft. 

 
 
STADT VIECHTACH 
Viechtach, 15.11.2016 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 


	§ 1 Beitragserhebung
	§ 2 Beitragstatbestand
	§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
	§ 4 Beitragsschuldner
	§ 5 Beitragsmaßstab
	§ 6 Beitragssatz
	§ 7 Fälligkeit
	§ 7a Beitragsablösung
	§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
	§ 9 Gebührenerhebung
	§ 9a Grundgebühr
	§ 10 Verbrauchsgebühr
	§ 11 Entstehen der Gebührenschuld
	§ 12 Gebührenschuldner
	§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
	§ 14 Umsatzsteuer
	§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
	§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten




Erste Satzung zur Änderung
der Beitrags- und Gebtlhrensatzung zur Wasserabgabesatzung


Vom24.11.2020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzung:


s1
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur WasserabgabesaEung (BGS-WAS)


Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016
wird wie folgt geändert:


1. ln $ 9a wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 eingefügt


,,1Die Grundgebühr für einen Bauwassezähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt je
angefangenen Monat 10,00 €. 2Als Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus
einem Hydranten (ÜOerflur- oder Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die
Überlassung wird bei Abholung eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt


a)
b)


bei einem Bauwassezähler
bei einem Standrohr mit Zähler


150,00 €
250,00 €.


sDie Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unvezinst zurückerstat-
tet."


2. ln $ 10 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 3 wird jeweils die Zahl ,,2,07u durch die Zahl ,,2,94"
ersetzt.


3. ln $ 12 Abs. 2 werden nach dem Wort ,,Betriebs" die Worte ,,oder die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft " eingefügt.


4. ln $ 12 wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 eingefügt


,,Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1


bis 3 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. I i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG)."


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am 01.01 .2021 in Kralt.


Viechta 24.1
VI AC


Wittmann
erster Bürgermeister


t:l]7
*{


-r-l
1
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Satzung zur Anderung der
Beitrags- u nd Gebü h rensatzu n g zu r Wasserabgabesatzu n g


Vom 02.07.2024


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


folgende Satzung:


sl
Anderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung


Die Beitrags- und Gebührensatzung zurWasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15'11'2016,
zuletzt geändert durch Satzung vom24.11.2020 (VlTAbl. Nr.712020), wird wie folgt geändert:


1. lnS10Abs. l Satz2undAbs.3wird jeweilsdieZahl ,,2,94" durch dieZahl,,3,50uersetzt.


2. $ 12 wird wie folgt geändert:


a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:


,,Gebührenschuldner ist auch der lnhaber eines auf dem Grundstuck befindlichen


Betriebs."


b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 neu eingefügt:


,,Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft."


c) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die Abs' 4 und 5.


3. ln $ 13 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort ,,Viertels" die Worte ,,des Jahresverbrauchs"


eingefügt.


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am 01.01 .2025 in Krafi


erster Bürgermeister
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Satzung zur Anderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, I und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)


folgende Satzung:


sl
Anderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung


Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11'2016,


zutetzt geändert durch Satzung vom 02.07.2024 (VlTAbl. Nr.712024), wird wie folgt geändert:


1. S9a


(1)


(2)


erhält folgende Fassung:


,,$ 9r
Grundgeblihr


lDie Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Qg) -oder nach dem


NenndurchRüss (Qr) der verwendeten Wassezähler berechnet. 2Befinden sich auf


einem Grundstück nicht nurvorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die


Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses
der einlelnen Wassezähler berechnet. 3Soweit Wassezähler nicht eingebaut sind,


wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um


die mögliche Wasserentnahme messen zu können.


Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wassezählern mit


Dauerdurchfl uss in kl usive der gesetzlichen Umsatzsteuer


bis 4 molh 51,36 €lJahr
bis 10 m"/h 128,40 9Jahr
bis 16 m3/h 205,44 9Jahr
über 16 m31h 321,00 9Jahr.


(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von
Nenndurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer


Wassezählern mit


bis 2,5 m3/h 51,36 9Jahr
bis 6 m3/h 128,40 9Jahr
bis 10 m3/h 205,44 9Jahr
über 10 m3/h 321,00 9Jahr.


(4) lDie Grundgebühr für einen Bauwassezähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt
je angefanlenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als
'stanOiotrr gI[ leOe Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder


Unterflurhydränten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung
eine Kaution zur Zahlung fällig. aDie Kaution beträgt


a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 €


b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €.


sDie Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst


zurückerstattet. oDie Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer'"
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2. $ 10 erhält folgende Fassung


,,S 10
Verbrauchsgebühr


(1) lDie Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des ^_aus der
Wasserversorgungslinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr


beträgt 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter


entnommenen Wassers.


(2) lDer Wasserverbrauch wird durch geeichte Wassezähler ermittelt. 2Er ist durch die


Stadt zu schätzen, wenn


1. ein Wassezähler nicht vorhanden ist, oder


2 der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird,


oder


3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wassezähler den


wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.


(3) Wird ein Bauwassezähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet,


so beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro


Kubikmeter entnommenen Wassers. "


3. $ 14 erhältfolgende Fassung:


,,S 14
Umsatzsteuer


1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in derjeweils
gesetzlichen Hbne erhoben. 2ln den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.


,02.12.2025
VIEC H


erster Bürgermeister
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze; Änderung des 
Bebauungsplans „Mitterweg II“ durch Deckblatt 1 


öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Änderung des Schulvertrags Grundschule Viechtach 


Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen zur Festlegung eines 
Sperrbezirks (Erweiterung) sowie der Anordnung von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Amerika-nischen Faulbrut der Bienen 
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2. Vereinbarung zur Änderung der Zweckvereinbarung zur Abwasserbeseitigung 
zwischen der Stadt Viechtach und der Gemeinde Prackenbach vom 
18.08./31.08.2020 
 
 
Die Stadt Viechtach und die Gemeinde Prackenbach haben am 18.08./31.08.2020 
eine Zweckvereinbarung zur Abwasserbeseitigung abgeschlossen. Die Zweckverein-
barung wurde am 02.02.2020 im Amtsblatt der Stadt Viechtach Nr. 2/2021 bekanntge-
macht. Mit Vereinbarung vom 08.11./05.12.2022 wurde die Zweckvereinbarung zuletzt 
geändert (Amtsblatt der Stadt Viechtach Nr. 16/2022 vom 14.12.2022). 
 
Die Zweckvereinbarung wurde durch die 2. Vereinbarung zur Änderung Zweckverein-
barung zur Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Viechtach und der Gemeinde 
Prackenbach vom 18.08./31.08.2020 geändert. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat 
dem Entwurf der Änderungsvereinbarung in seiner öffentlichen Sitzung am 03.06.2024 
zugestimmt. Der Gemeinderat der Gemeinde Prackenbach hat dem Entwurf in seiner 
öffentlichen Sitzung am 19.06.2024 zugestimmt. 
 
Die Zweckvereinbarung wurde am 04.06./24.06.2024 ausgefertigt und wird hiermit 
ortsüblich bekanntgemacht: 
 
 


2. Vereinbarung zur Änderung der Zweckvereinbarung zur 
Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Viechtach und der 


Gemeinde Prackenbach vom 18.08./31.08.2020 
 


Vom 04.06./24.06.2024 
 
 
Die Stadt Viechtach und die Gemeinde Kollnburg haben am 13.06.2023 eine Zweck-
vereinbarung zur Abwasserbeseitigung abgeschlossen. Durch die Zweckvereinbarung 
hat die Gemeinde Kollnburg das Recht erhalten, Abwasser bis zu einer Schmutzfracht 
von maximal 850 Einwohnerwerten (EW) in die Kläranlage Viechtach einzuleiten. Die 
Zweckvereinbarung wurde mit der wasserrechtlichen Genehmigung des Landratsam-
tes Regen vom 30.04.2024 (Az. 23-641-01-01) für die Erhöhung der Ausbaugröße der 
Kläranlage Viechtach von bis 30.000 EW60 auf 35.000 EW60 rechtsverbindlich; die 
Stadt Viechtach hat den Änderungsbescheid am 03.05.2024 erhalten. 
 
Aufgrund der Erhöhung der Gesamtkapazität der Kläranlage Viechtach durch einen 
weiteren Großeinleiter wird gemäß § 12 Abs. 2 der Zweckvereinbarung vom 
18.08./31.08.2020 zwischen der 
 


Stadt Viechtach, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Franz Wittmann, 


Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach 
 
und der 
 


Gemeinde Prackenbach, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Andreas Eckl, 


Schulweg 10, 94267 Prackenbach 
 
diese 
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Änderungsvereinbarung 


 
gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)       
geschlossen: 
 
 


§ 1 
Änderung der Zweckvereinbarung zur Abwasserbeseitigung zwischen der 


Stadt Viechtach und der Gemeinde Prackenbach vom 18.08./31.08.2020 
 
Die Zweckvereinbarung zur Abwasserbeseitigung zwischen der Stadt Viechtach und 
der Gemeinde Prackenbach vom 18.08./31.08.2020, zuletzt geändert durch Vereinba-
rung vom 08.11./05.12.2022 wird wie folgt geändert: 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 


 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 
„§ 11 Benutzungsentgelt“ 


 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 wird die Zahl „30.000“ durch die Zahl „35.000“ ersetzt. 


 
bb) Es wird folgender Satz 7 angefügt: 


 
„7Mit Zweckvereinbarung vom 13.06.2023 hat die Stadt Viechtach der 
Gemeinde Kollnburg die Einleitung von Abwasser (Schmutzwasser, Nie-
derschlagswasser und Fremdwasser) bis zu einer Schmutzfracht von 
maximal 850 Einwohnerwerten (EW) gestattet.“ 


 
b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 werden die Worte „frühestens ab dem 01.07.2021“ ersatzlos 


gestrichen. 
 


bb) Satz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 


cc) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2. 
 
3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 


a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 


„1Die Kapazität der Kläranlage Viechtach beträgt zur Zeit insgesamt 35.000 
Einwohnerwerte EW60.“ 


 
b) In Satz 2 wird die Zahl „1.800“ durch „2.100“ ersetzt. 


 
4. § 11 erhält folgende Fassung: 
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„§ 11 


Benutzungsentgelt 
 
(1) Die Gemeinde Prackenbach entrichtet an die Stadt Viechtach ein laufendes 


Benutzungsentgelt. 
 
(2) 1Das Benutzungsentgelt für die Gemeinde Prackenbach berechnet sich an-


teilig aus dem Verhältnis der Einwohnergleichwerte der Gemeinde Pracken-
bach in Bezug auf die Gesamtkapazität der Kläranlage aus den Betriebskos-
ten der Kläranlage. 2Kalkulatorische Kosten werden nicht angesetzt, da diese 
durch den Baubeitrag (§ 11 dieser Vereinbarung) und die Beteiligung an In-
vestitionen (§ 12 dieser Vereinbarung) abgedeckt werden. 


 
(3) 1Der Anteil der Gemeinde Prackenbach nach Abs. 2 beträgt aktuell 8,57 %. 


3Ändert sich das Verhältnis der Einwohnergleichwerte der Gemeinde Pra-
ckenbach (§ 2 Abs. 1) in Bezug auf die Gesamtkapazität der Kläranlage 
Viechtach, ist die Berechnung des Benutzungsentgelts hierauf anzupassen. 


 
(4) 1Die Gemeinde Prackenbach leistet auf das Benutzungsentgelt Vorauszah-


lungen. 2 Die Vorauszahlung errechnet sich anhand der jeweiligen Jahresab-
rechnung und ist spätestens vier Wochen nach Rechnungsstellung an die 
Stadt Viechtach zu bezahlen. 3Es kann einvernehmlich eine abweichende 
Vorauszahlung festgelegt werden. 


 
(5) 1Das Benutzungsentgelt und die Vorauszahlungen hat die Gemeinde Pra-


ckenbach jeweils an die Stadt Viechtach auf deren Konto bei der Sparkasse 
Regen-Viechtach, IBAN: DE23 7415 1450 0240 0010 32 BIC: BYLA-
DEM1REG zu entrichten. 2Die Stadt Viechtach gewährt der Gemeinde Pra-
ckenbach Einsicht in die Abrechnungsunterlagen. 


 
(6) Für den Fall, dass das Finanzamt eine Umsatzsteuerpflicht des vereinbarten 


Benutzungsentgelts erkennt, übernimmt die Gemeinde Prackenbach die ge-
schuldete Umsatzsteuer und die Stadt Viechtach ist berechtigt, zusätzlich die 
gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.“ 


 
5. § 12 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„1Kosten für spätere Änderungen, Erneuerungen, Erweiterungen oder Verbes-
serungen der Kläranlage werden von der Gemeinde Prackenbach zu 8,57 %, 
von der Gemeinde Kollnburg aufgrund der in § 1 Abs. 1 Satz 7 genannten 
Zweckvereinbarung zu 2,43 % und von der Stadt Viechtach zu 89,0 % getra-
gen. 2Dies entspricht dem Aufteilungsverhältnis 3.000 EW Gemeinde Pracken-
bach zu 850 EW Gemeinde Kollnburg und 31.150 EW Stadt Viechtach an der 
Kläranlage Viechtach mit einer Gesamtkapazität von 35.000 EW.“ 
 


b) In Abs.2 Satz 1 wird die Zahl „30.000“ durch die Zahl „35.000“ ersetzt. 
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§ 2 
Inkrafttreten 


 
(1) Diese Änderungsvereinbarung tritt am 03.05.2024 in Kraft. 
 
(2) Das Jahr 2024 wird tagesgenau (01.01. bis 02.05.2024 mit 10,0 % und 03.05.2024 


bis 31.12.2024 mit 8,57 %) abgerechnet. 
 
 
Viechtach, 04.06.2024 Prackenbach, 24.06.2024 
STADT VIECHTACH GEMEINDE PRACKENBACH 
 
 
 
Franz Wittmann Andreas Eckl 
erster Bürgermeister erster Bürgermeister 











































LANDRATSAMT REGEN 
Veterinäramt/Verbraucherschutz 
Az. 5651-01-AFB-A24-2 
 
 
 
Vollzug der tiergesundheitsrechtlichen Vorschriften; 
Weiterer Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut in einem Bienenstand in der Gemeinde Bo-
denmais, Landkreis Regen 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen zur Festlegung eines Sperrbezirks (Erweite-
rung) sowie der Anordnung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut 
der Bienen 
 
Anlage: 
1 Karte mit der Darstellung des betroffenen Gebietes 
 
 
Aufgrund des Art. 170 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit „Tiergesundheitsrecht“ (EU ABl. Nr. L 84, 31.03.2016, S. 1), zuletzt geändert 
durch (EU) 2018/1629 (EU ABl. Nr. L 272, 31.10.2018, S. 11) und berichtigt durch EU ABl. L, 
15.12.2023 i. V. m. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezem-
ber 2018 (EU ABl. Nr. L 308, 04.12.2018, S. 21), zuletzt geändert durch (EU) 2024/216 (EU ABl. 
Nr. L 216, 12.01.2024, S. 1) i. V. m. § 24 des Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von 
Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Änderung des Tierarznei-
mittelgesetzes zur Erhebung von Daten über antibiotisch wirksame Arzneimittel und zur Änderung 
weiterer Vorschriften vom 21.12.2022 (BGBl. I S. 2852) i. V. m. §§ 4, 5b, 10 und 11 der Bienenseu-
chen-Verordnung (BienSeuchV) in der Fassung vom 3. November 2004 (BGBl. I S. 2738), zuletzt 
geändert durch Art. 7 Vierte Verordnung zur Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen vom 
17.04.2014 (BGBl. I S. 388) sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheit-
lichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) 
geändert worden ist, erlässt das Landratsamt Regen als Ergänzung zur Allgemeinverfügung des Land-
ratsamtes Regen vom 15.05.2024 folgende 
 


Allgemeinverfügung: 
 


I. 
 
Bei einer amtstierärztlichen Untersuchung eines Bienenstandes außerhalb des Sperrbezirks „Ge-
meinde Bodenmais“ in Zusammenhang mit dem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut am 
14.05.2024 in der Gemeinde Bodenmais (vgl. Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen vom 
15.05.2024 Az. 5651-01-AFB-A24-1, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 7 des Landkreises Regen am 
15.05.2024) wurde ein weiterer Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut der Bienen amtlich festge-
stellt und wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
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II. 
Erweiterung eines Sperrbezirks 


 
Die mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen vom 15.05.2024 Az. 5651-01-AFB-A24-1, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 7 des Landkreises Regen am 15.05.2024 festgesetzte Sperrbezirksflä-
che muss aufgrund eines weiteren Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut in einem untersuchten 
Bienenstand außerhalb des vorgenannten Sperrbezirks im Gemeindegebiet Bodenmais erweitert wer-
den. 
 
Bedingt durch den weiteren Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut in einem Bienenstand in der Ge-
meinde Bodenmais, Landkreis Regen wird mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung ein Sperrbe-
zirk mit einem Radius von mindestens 1 Kilometer ausgehend vom Sekundärausbruch festgelegt.  
 
1. In der Tabelle sind die betroffenen Ortschaften/Ortsteile aufgelistet. Die neu hinzugekommenen 


Ortschaften/Ortsteile sind in der Tabelle fett gedruckt dargestellt: 
 


Gemeinde Ortsteile 
Bodenmais Bergwinkl 
 Unterlohwies 
 Klause 
 Mooshof  
 Böhmhof 
 Bodenmais 
 Glashütte 
 Hammerbruck 
 Miesleuthen 
 Silberberg 


 
Die Abgrenzung des erweiterten Sperrbezirks ergibt sich aus der Anlage (Karte im Maßstab 
1:11.000), welche Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist. Die Abgrenzung des Sperrbezirks 
ist in der Karte (rot) umrandet dargestellt. 
 


2. Die Besitzer von Bienenvölkern im Sperrbezirk haben unverzüglich ihre Bienenstände unter An-
gabe des Standortes und der Völkerzahl dem Landratsamt Regen, Veterinäramt, Poschetsrieder 
Str. 16, 94209 Regen, Tel.: 09921/601-403, Fax: 09921/601-400 oder  
E-Mail: veterinaer@lra.landkreis-regen.de anzuzeigen. 
Eine Anzeige nach Satz 1 ist entbehrlich, soweit sie bereits auf Grund anderer tierseuchenrechtli-
cher Vorschriften bei der für die Überwachung zuständigen Behörde erfolgt ist. 
 


III. 
 
Gleichzeitig werden für den nach Ziffer II. Nr. 1. festgelegten Sperrbezirk die nachstehenden Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet: 
 
1. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind unverzüglich auf Amerikanische Faul-


brut amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frühestens zwei, spätestens neun Mo-
nate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des verseuch-
ten Bienenstandes zu wiederholen. 
 


2. Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. 
 


3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Fut-
tervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienenständen 
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entfernt werden. 
 


4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden. 
 


5. Die Vorschrift der Nr. 3. findet keine Anwendung auf 
5.1. Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe, die 


über die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfügen, unter der Kenn-
zeichnung „Seuchenwachs" abgegeben werden, und  


5.2. Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist. 
 


6. Der Besitzer von Bienenvölkern und Bienenständen oder sein Vertreter ist verpflichtet, zur 
Durchführung von Untersuchungen die erforderliche Hilfe zu leisten. 
 


IV. 
 
1. Die sofortige Vollziehung der vorstehenden Ziffern II. und III. dieser Allgemeinverfügung wird 


angeordnet, soweit diese Allgemeinverfügung nicht ohnehin kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist. 
 


2. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 


3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Regen als öffentlich bekannt gegeben. 
 


 
Regen, den 01.07.2024 
Landratsamt Regen 
 
 
 
gez. 
Dr. Wechsler 
Veterinärdirektor 
 
 


Hinweise: 
 
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfü-


gende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Regen, Veterinäramt/ 
Verbraucherschutz, Poschetsrieder Str. 16, Zimmer-Nr.: A U.07, 94209 Regen, aus. Sie kann 
während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 


2. Nach § 12 Abs. 1 der Bienenseuchen-Verordnung sind die angeordneten Schutzmaßregeln aufzu-
heben, wenn die Amerikanische Faulbrut erloschen ist. Die Amerikanische Faulbrut im Sperrbe-
zirk gilt als erloschen, wenn die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 der Bienenseuchen-Verordnung 
erfüllt sind und die Untersuchungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 dieser Vorschrift einen negativen Be-
fund ergeben haben. 
Das Erlöschen der Amerikanischen Faulbrut im Sperrbezirk wird öffentlich bekannt gemacht, so-
bald die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. 
 


3. Auf die Bußgeldtatbestände des § 32 Abs. 2 Nr. 4 Buchstabe a Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
i. V. m. § 26 der Bienenseuchen-Verordnung wird hingewiesen. 
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Anlage 
zur Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen vom 01.07.2024 Az. 5651-01-AFB-A24-2 
 


 
 
 
Darstellung des betroffenen Gebietes 
Karte im Maßstab 1:11.000 - (rote Abgrenzung) 
Sperrbezirk - Gemeindegebiet Bodenmais - Amerikanische Faulbrut der Bienen – Stand: 29.06.2024 
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www.viechtach.de/amtsblatt veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Doku-
ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
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hauptamt@viechtach.de. 
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Bekanntmachung 


 
 
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG): 
 
Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen.  
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt bei folgenden Auskünften widersprechen: 
 


 Auskunft an Parteien (§ 50 Abs. 1 BMG) 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 
 


 Alters- und Ehejubilare (§ 50 Abs. 2 BMG) 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. 
 


 Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) 
Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  
 
 
 
Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 
 
 
 
Viechtach, 28.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
Wittmann       
1. Bürgermeister      







Gz. 2.0/0280/163497 Seite 1 von 2 


Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 


 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2024 (VITAbl. Nr. 7/2024), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9a erhält folgende Fassung: 


 
„§ 9a 


Grundgebühr 
 


(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf 
einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 


 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Dauerdurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 4 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 16 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 16 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Nenndurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 2,5 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 6 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 10 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 10 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(4) 1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt 


je angefangenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als 
Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder 
Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung 
eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt 


 
a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 


 
5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst 
zurückerstattet. 6Die Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer.“ 
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2. § 10 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 10 


Verbrauchsgebühr 
 


(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr 
beträgt 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 


 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 


Stadt zu schätzen, wenn 
 


1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 


oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den 


wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 


so beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 


 
3. § 14 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 14 


Umsatzsteuer 
 
1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben. 2In den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Angabe „im Sinne des Art. 21 GO“ 


eingefügt. 
 


b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Betreuungsangebot“ die Angabe „(Ferienangebot)“ ein-
gefügt. 


 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 


 
a) Der bisherige Wortlaut wird zu Abs. 1. 


 
b) Satz 1 des bisherigen Wortlauts erhält folgende Fassung: 


 
„1Die Ferienbetreuung ermöglicht die Betreuung von Schulkindern im Grundschulalter 
und Vorschulkindern in den Ferien. 2Die Ferienbetreuung ist ein freiwilliges Angebot 
der Stadt Viechtach zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ 
 


c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Ferienbetreuung dient zusammen mit der offenen Ganztagsbetreuung an der 
Grundschule Viechtach zur Erfüllung des mit dem Ganztagsförderungsgesetzes       
(GaFöG) ab dem 01.08.2026 stufenweisen eingeführten Rechtsanspruches auf Ganz-
tagsbetreuung gemäß § 24 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII).“ 


 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„1Zur Ermittlung der Ferienwochen, in welchen die Personensorgeberechtigten eine 
Ferienbetreuung benötigen, wird jeweils im November oder Dezember eine verbindli-
che Bedarfsabfrage für das nächste Betreuungsjahr (Kalenderjahr)durchgeführt. 2So-
fern für die jeweiligen Ferienwochen des nächsten Betreuungsjahres für mindestens 
zehn Kinder bis spätestens 31.12. des vorhergehenden Betreuungsjahres ein Bedarf 
bei der Stadt Viechtach angemeldet wird, kommt das Betreuungsangebot zustande 
(Mindestteilnehmerzahl). 3Für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben, gilt keine Mindestteilnehmerzahl.“ 
 


b) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben. Für die Geltendmachung des Rechtsan-
spruches gelten die gesetzlichen Bestimmungen.“ 
 


c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „erfolgt“ die Angabe „neben dem Rechtsanspruch 


auf Ganztagsbetreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem Buchst. c) folgende Buchst. angefügt: 


   
  „d) Kinder, bei denen ein Personensorgeberechtigter berufstätig ist, 
 


e) Kinder, die im Interesse einer Integration der Betreuung bedürfen.“ 
 


d) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Aufnahme erfolgt bis zum Ende des Kalenderjahres (Betreuungsjahres) und muss 
für jedes Betreuungsjahr erneut beantragt werden.“ 


 
4. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Öffnungszeiten, Schließzeiten, tägliche Betreuungszeit, 
Buchung, Betreuungsumfang 


 
(1) 1Die Öffnungszeiten werden von der Stadt Viechtach nach erfolgter Bedarfsabfrage 


gegen Ende des vorhergehenden Betreuungsjahres festgelegt. 2Betreuungsjahr ist 
das Kalenderjahr. 


 
(2) 1An gesetzlichen Feiertagen ist die Ferienbetreuung geschlossen. 2Die Schließzei-


ten von bis zu zwanzig Werktagen (Wochentage Montag bis Freitag) pro Betreu-
ungsjahr werden von der Stadt Viechtach im Rahmen der Bedarfsabfrage nach § 4 
festgelegt. 


 
(3) 1Die tägliche Betreuungszeit wird von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 


Uhr festgesetzt (Regelbetreuungszeit). 2Ab dem 01.08.2026 wird die tägliche Be-
treuungszeit für Kinder mit Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Bedarf auf 
bis max. 16:00 Uhr erweitert (erweiterte Betreuungszeit). 3Über Ausnahmen von 
den Sätzen 1 und 2 entscheidet die Stadt Viechtach. 


 
(4) Die Kinder müssen pünktlich zum Beginn der täglichen Betreuungszeit zum Betreu-


ungsort gebracht werden und pünktlich zum Ende der Betreuungszeit wieder ab-
geholt werden. 


 
(5) 1Getränke werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 2Eine Mittagsverpflegung in 


der Regelbetreuungszeit erfolgt nicht. 3Im Rahmen der erweiterten Betreuungszeit 
wird ggf. mit einem externen Kooperationspartner eine kostenpflichtige Mittagsver-
pflegung angeboten. 


 
(6) 1Eine Buchung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise und nicht tageweise mög-


lich. 2Es können mehrere Wochen, oder auch nur eine Woche gebucht werden. 
3Der Buchungsumfang ist bei der Anmeldung verbindlich anzugeben. 


 
(7) Eine Änderung des Betreuungsumfangs während der Ferien bedarf der Zustim-


mung der Stadt Viechtach.“ 
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5. § 9 wird wie folgt geändert: 
 


a) Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
b) Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 1 und wird wie folgt geändert: 


 
Die Angabe „Mit Wirkung zu Beginn einer Ferienbetreuung unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Frist kann ein Aufnahmebescheid außer in den Fällen der Art. 48 und 49 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) nur dann widerrufen 
bzw. zurückgenommen werden (Ausschluss), wenn“ wird durch die Angabe „Ein Kind 
kann vom weiteren Besuch der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden wenn“ er-
setzt. 
 


c) Es wird folgender neuer Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die Stadt Viechtach nach Anhörung der 
Personensorgeberechtigten.“ 


 
 


§ 2 
weitere Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020, die zuletzt durch § 1 geändert wurde, wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„3Das Ferienangebot unterliegt der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).“ 
 
 


§ 3 
Inkrafttreten 


 
(1) § 1 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) § 2 tritt am 01.10.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der 
Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom 
03.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2024 (VITAbl. Nr. 4/2024) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Gebühr“ durch das Wort „Betreuungsgebühr“ ersetzt. 
 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Gebührenhöhe 
 
(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreu-


ungsgebühren: 
 


a) für eine Fünf-Tage-Woche 
 
aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 65,00 € 


 
bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 13,00 € 
 


b) für eine Vier-Tage-Woche 
 


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 52,00 € 
 


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 10,00 € 


 
(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbge-


schwister) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für 
das zweite und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt. 


 
(3) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Gz. 2.0/0280/163501  Seite 1 von 1 


Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 10.10.2023 (VITAbl. Nr. 12/2023), wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Alternative 


Eintritt einschließlich Um-
kleidekabine und Kleider-
aufbewahrung für 


Nr. 1.1 Nr. 1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2 


 


 Einzelkarten 
(Tageskarten): 


Feierabend-
karten 


(Tageskarten 
ab 17:00 Uhr): 


Zwölfer- 
karten 


(Dutzendkarten): 
Saison-
karten: 


Saisonkarten 
(im Vorver-


kauf): 
a) Erwachsene 5,00 € 3,00 € 50,00 € 120,00 € 100,00 € 
b) Jugendliche von 15 bis 17 


Jahren, Schwerbehinderte 
(ab GdB 50), Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskar-
te,, Inhaber der Jugendlei-
ter-Card (Juleica), Empfän-
ger von Bürgergeld und 
Sozialhilfe (Hilfe zum Le-
bensunterhalt und bei 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminde-
rung), Personen, die an 
einem freiwilligen sozialen 
bzw. ökologischen Jahr 
oder am Bundesfreiwilli-
gendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit 
Bayerwald-Card 


4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,00 € 1,00 € 20,00 € 35,00 € 30,00 € 
d) Familien (zwei Erwachse-


ne, mindestens ein Kind bis 
14 Jahren) 


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 €“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsabgabensatzung – KitaAS) vom 
06.05.2025 (VITAbl. Nr. 6/2025) wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der bisherige Wortlaut wird zu Satz 1. 
 
2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 


 
„Muss ein Kind, dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr voll-
endet hat, entgegen dem Wunsch der Erziehungsberechtigten in einer altersgemischten 
Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer 
anderen städtischen Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld 
nach § 6 Abs. 1 Buchst. b).“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Werbeanlagensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Werbeanlagensatzung 


 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Stadtgebiet (Werbeanlagensatzung 
– WS) vom 08.08.2023 (VITAbl. Nr. 8/2023) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 3 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
„Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 sind Anlagen zulässig, deren Gesamtanzeigefläche 
insgesamt maximal einen Quadratmeter betragen und deren automatischer Bildwechsel nicht 
mehr als zwei Mal pro Minute stattfindet (Infomonitore). Der Betrieb ist nur im Zeitraum von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulässig.“ 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Kommunales Förderprogramm zur Durchführung privater Baumaßnahmen 
im Rahmen der Städtebauförderung für die Erhaltung des eigenständigen 


Charakters des Ortskerns der Stadt Viechtach 
(Ortskernförderprogramm) 


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt das folgende kommunale Förderprogramm: 


1. Zielsetzung


Ziel des kommunalen Förderprogramms ist die Erhaltung des eigenständigen Charakters des 
Ortskerns in der Stadt Viechtach. Die Entwicklung soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanie-
rungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Ortsbildes und denkmalpfle-
gerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. 


2. Gegenstand der Förderung


2.1 Förderfähig sind 


2.1.1 Fassadenprogramm: 


Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit orts-
bildprägendem Charakter insbesondere Maßnahmen an Fassaden einschließ-
lich Fenstern und Türen, Hoftoren, Einfriedungen und Treppen. 


2.1.2 Geschäftsflächenprogramm: 


Baumaßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung von Leerständen durch 
Etablierung von neuen Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen 
einschließlich dazugehöriger Neben- und Lagerräume. 


2.1.3 Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm: 


Maßnahmen zur Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öf-
fentlicher Wirkung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes wie z.B. durch 
Begrünung und Entsiegelung. 


2.2 Nicht gefördert werden 


2.2.1 Bauunterhalt 


2.2.2 reine Instandhaltungsmaßnahmen 


2.2.3 Neubaumaßnahmen 


2.2.4 Investitionen in mobile Anlagen und transportable Inneneinrichtung 


2.2.5 Werbeanlagen 
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2.3 Anforderungen an die Ausführung: 


Die geplanten Maßnahmen sollen sich besonders in folgenden Punkten den Zielen der 
städtebaulichen Erneuerung anpassen: 


2.3.1 Fassadengestaltung: 


Bei der Fassadengestaltung sind die historischen Gegebenheiten der Gebäude 
zu erhalten. Bei historischen Gebäuden empfiehlt es sich, eine Befunduntersu-
chung durchzuführen. Als Anstriche sind die ursprünglich vorhandenen oder 
ortsüblichen Farbtöne zu verwenden. Eine Koordinierung der Farbgestaltung 
benachbarter Gebäude ist anzustreben. 


2.3.2 Fenster: 


Ein ausgewogenes Verhältnis von Öffnungen zur Wandfläche ist zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Alte Fensterteilungen sind zu erhalten und zu ergän-
zen. Dem Erhalt der historischen Fenster ist gegenüber der Erneuerung der 
Vorrang zu geben. Fenster in Kunststoff oder Holz-Alu-Konstruktion sind nicht 
förderfähig. 


2.3.3 Hauseingänge, Türen und Tore: 


Die historischen Türen und Tore sind handwerksgerecht zu erhalten bzw. zu 
ergänzen und dort, wo sie fehlen, zu erneuern. Auf eine handwerklich qualitativ 
hochwertige Ausführung grundsätzlich in Holz ist zu achten. Kunststofftüren 
sind nicht förderfähig. 


2.3.4 Ladenbereiche in der Erdgeschosszone: 


Ladenbereiche müssen sich in die gesamte Fassade einfügen. Insbesondere 
sind die Wandöffnungen in Größe, Form und Anzahl auf die Achsen und Tei-
lungen sowie auf die Konstruktion und Proportion der gesamten Fassade abzu-
stimmen. Alle An- und Einbauten müssen sich in Material und Farbgebung an 
die gesamte Fassade anpassen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.5 Baumaßnahme im Inneren eines Gebäudes: 


Auf die Verwendung von nachhaltigen, möglichst regionalen Baustoffen soll ge-
achtet werden. Der Ausbau hat in durchschnittlichem, angemessenem Stan-
dard zu erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.6 Begrünung und Entsiegelung von Vorgärten und Hofräumen: 


Die Versiegelung soll so gering wie möglich gehalten werden und eine funkti-
onsgerechte Versickerung ermöglichen. Fassaden-, Vorgärten- und Hofbegrü-
nungen sollen mit ortstypischen, regionalen Pflanzen, wo sinnvoll auch in Form 
von Hausbäumen, Spalieren oder Lauben erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustre-
ben. 


Im Einzelfall sind in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege Abweichungen von den gestalterischen Anforderungen 
möglich. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich


Der räumliche Geltungsbereich dieses Förderprogramms ist identisch mit dem in der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Viechtach – Stadtkern I“ (Sanierungs-
satzung – SanS) vom 07.12.2021 festgelegten Sanierungsgebiet. Der Geltungsbereich ist in 
Form eines Lageplans als Anlage dem Förderprogramm beigefügt. 


4. Zuwendungsempfänger


Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtig-
ten. Mieter und Pächter können ausnahmsweise gefördert werden, wenn sie das Einverständ-
nis der Eigentümer mit den geplanten Maßnahmen nachweisen, die Investitionen dauerhaft 
mit dem Gebäude verbunden bleiben und für Nachfolgenutzungen im Wesentlichen geeignet 
sind. 


5. Grundsätze der Förderung


5.1 Das Fördervolumen des kommunalen Förderprogramms wird jährlich im Haushaltsplan 
der Stadt Viechtach festgelegt. Eine Förderung ist nur möglich, wenn entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und wenn sichergestellt ist, dass anteilige Städte-
bauförderungsmittel gewährt werden. 


5.2 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. 


5.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 


5.3.1 Kostenanteile, die durch andere öffentliche Haushalte (z. B. Denkmalschutz, 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)) gefördert werden können (es 
gilt das Subsidiaritätsprinzip der Förderung, d.h. nicht unwesentliche Förder-
möglichkeiten in anderen Programmen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen 
und Fördermittel im Rahmen dieses Förderprogramms sind nur für Berei-
che/Bauteile möglich, die nicht anderweitig gefördert werden.) 


5.3.2 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmenträger steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann (z. B. Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar sind) 


5.3.3 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.4 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.5 Maßnahmen, die vor Bewilligung der Fördermittel begonnen wurden bzw. für 
die keine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt wurde 


5.3.6 Maßnahmen, die von der Vereinbarung mit der Stadt Viechtach (bzw. bei vor-
zeitigem Maßnahmenbeginn von dem in Textform festgehaltenen Ergebnis der 
Beratung z. B. durch den Sanierungsarchitekten) abweichend ausgeführt wur-
den 


5.3.7 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers 
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5.4 Bindefristen 


5.4.1 Die Bindefrist für geförderte Maßnahmen beträgt bis zu 15 Jahre nach Auszah-
lung der Fördermittel und ist in der Vereinbarung festzulegen. 


5.4.2 Änderungen an geförderten Maßnahmen innerhalb dieses Zeitraums bedürfen 
der Zustimmung der Stadt Viechtach in Textform. Werden Änderungen ohne 
Einwilligung der Stadt Viechtach durchgeführt, sind die Fördermittel anteilig zu-
rückzuzahlen. 


6. Art und Höhe der Förderung


6.1 Die Fördermittel werden im Rahmen einer Projektförderung als zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. 


6.2 Je Einzelobjekt können bis zu 30 %, bei Hofbegrünungen und aufwändigen Neuordnun-
gen insbesondere gemeinschaftlich genutzter Freiflächen bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben gefördert werden, jedoch höchstens 50.000 €. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann diese Höchstfördersumme in angemessenem Umfang über-
schritten werden. Zu diesen Fällen zählen insbesondere eine überdurchschnittliche 
Größe sowie eine besondere stadtraumstrukturelle Bedeutung der geförderten Maß-
nahme. 


6.3 Die Förderung kann auf mehrere Bauabschnitte bis zur maximalen Höchstgrenze verteilt 
werden. 


6.4 Mehrmalige Förderungen für verschiedene Maßnahmen an einem Objekt sind möglich. 
Jedoch darf insgesamt für ein und dasselbe Objekt die Höchstfördersumme nicht über-
schritten werden. 


6.5 Maßnahmen mit Kosten unter 3.000 € werden nicht gefördert (Bagatellgrenze). 


6.6 Eine erneute Förderung einer bereits geförderten Maßnahme ist frühestens nach 10 Jah-
ren seit der letzten Förderung oder in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Kommune in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten. 


6.7 Eine Nachförderung ist nicht möglich. Mehrkosten oder ausgefallene Mittel anderer Zu-
schussgeber sind vom Maßnahmenträger zu tragen. 


7. Antragstellung und Bewilligung


7.1 Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Stadt 
Viechtach in Textform bei dieser zu stellen. In dieser Beratung werden die näheren Ge-
staltungsziele erarbeitet sowie die wirtschaftlichen und bautechnischen Erfordernisse 
geklärt. Die Stadt Viechtach kann sich der Beratung eines Dritten bedienen (z. B. Archi-
tekt, IHK). Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: 


7.1.1 allgemeine Beschreibung des Vorhabens 


7.1.2 erforderliche Planunterlagen 


7.1.3 Businessplan in angemessenen Umfang (nur bei Inanspruchnahme des Ge-
schäftsflächenprogramms) 
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7.2 Bei der Vergabe von Aufträgen sind vom Zuwendungsempfänger die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten. 


7.3 Der gegenwärtige Zustand des Bauobjekts ist durch Farbfotos zu dokumentieren. 


7.4 Die Stadt Viechtach überprüft anhand der vorgelegten Unterlagen und eingeholten Stel-
lungnahmen, ob die geplanten Maßnahmen den Zielen des Programms entsprechen, 
und ermittelt die förderfähigen Kosten. Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Stellung-
nahme anzufertigen. Die sanierungsrechtlichen, baurechtlichen und denkmalschutz-
rechtlichen Erfordernisse (z.B. Einholung einer Baugenehmigung oder denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis) bleiben hiervon unberührt. 


7.5 Das nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach (Geschäftsord-
nung – GeschO) zuständige Stadtorgan legt die Höhe der Förderung fest. 


7.6  Vor Bewilligung von Fördermitteln schließen die Stadt Viechtach und der Zuwendungs-
empfänger eine Vereinbarung über die beiderseitigen Pflichten ab, in welcher der Zu-
wendungsempfänger u. a. den dauerhaften Erhalt der geförderten Maßnahmen zusagt 
(z. B. Modernisierungsvereinbarung). 


7.7 Die Stadt Viechtach erteilt dem Zuwendungsempfänger einen Bewilligungsbescheid. 


8. Maßnahmenbeginn (Baubeginn)


8.1 Mit den Baumaßnahmen darf grundsätzlich erst nach Bewilligung der Fördermittel be-
gonnen werden. Als Baubeginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 


8.2 In Ausnahmefällen kann auf Antrag durch die Stadt Viechtach ein vorzeitiger Baubeginn 
zugelassen werden. 


9. Abrechnung und Auszahlung


9.1 Spätestens sechs Monate nach Abschluss der Arbeiten hat der Zuwendungsempfänger 
der Stadt Viechtach eine Zusammenstellung der Kosten und die dazugehörigen Belege 
vorzulegen (Verwendungsnachweis). Mit dem Verwendungsnachweis ist für CO2-Ein-
sparungen das „Beiblatt kommunales Fassadenprogramm“ und für Maßnahmen zur 
Klimaanpassung das „Beiblatt Klimaanpassung“ einzureichen.1 Bei der energetischen 
Sanierung einzelner Bauteile kann die Ermittlung der CO2-Einsparung zur Entlastung 
des Zuwendungsempfängers einer von der Stadt Viechtach beauftragten Sanierungsbe-
ratung übertragen werden. 


9.2 Der Erfolg der Maßnahme ist in angemessenem Umfang zu dokumentieren (z.B. Vorher-
Nachher-Fotodokumentation). 


9.3 Die Stadt Viechtach prüft, ob die Maßnahme entsprechend der abgeschlossenen Ver-
einbarung durchgeführt wurde und stellt die förderfähigen Kosten fest und zahlt den Zu-
schuss vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel an den Zuwen-
dungsempfänger aus. 


1 Die Berichtspflichten ergeben sich aus dem Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und den Richtlinien zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien  StBauFR)



https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_kommunales_fassadenprogramm.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_klimaanpassung.pdf

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true
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9.4 Die Stadt Viechtach passt gegebenenfalls den Bewilligungsbescheid an reduzierte Kos-
ten an und zahlt den Zuschuss an den Zuwendungsempfänger aus. 


9.5 Eine Nachförderung ist bei erhöhten Kosten nicht möglich. 


10. Inkrafttreten; Außerkrafttreten


Dieses Förderprogramm tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten das Kommunale För-
derprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen im Rahmen der 
Städtebauförderung (Fassadenprogramm) vom 05.04.2016 und das Kommunale Förderpro-
gramm der Stadt Viechtach zum Erhalt und zur Reaktivierung von Geschäftsflächen im Rah-
men der Städtebauförderung (Geschäftsflächenprogramm) vom 04.08.2020 außer Kraft. 


Viechtach, 02.12.2025
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Erste Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 


Vom 24.11.2020 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) 


Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016 
wird wie folgt geändert: 


1. In § 9a wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 eingefügt:


„1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt je
angefangenen Monat 10,00 €. 2Als Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus
einem Hydranten (Überflur- oder Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die
Überlassung wird bei Abholung eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt


a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 


5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst zurückerstat-
tet.“ 


2. In § 10 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 3 wird jeweils die Zahl „2,07“ durch die Zahl „2,94“
ersetzt.


3. In § 12 Abs. 2 werden nach dem Wort „Betriebs“ die Worte „oder die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft“ eingefügt.


4. In § 12 wird nach Abs. 3 folgender neuer Abs. 4 eingefügt:


„Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1
bis 3 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf
dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).“


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 


Viechtach, 24.11.2020 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 


gez.
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Bekanntmachung des Bevorratungsbeschlusses zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (Rückwirkungsbeschluss) 


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 23.11.2020 folgenden Rückwirkungsbeschluss gefasst: 


Die in der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 
15.11.2016 festgesetzten Einleitungsgebühren (vgl. § 10 Abs. 1 BGS-EWS) werden zum 
01.01.2021 der Kostenentwicklung bzw. entsprechend den abgaberechtlichen Voraussetzun-
gen angepasst. 


Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation der Einleitungsgebühren 
wird die Anpassung voraussichtlich zu einer Erhöhung der Einleitungsgebührensätze gegen-
über den derzeit geltenden Einleitungsgebührensätzen führen. 


In welcher Höhe eine Anpassung der Gebühren erforderlich wird, kann erst nach Abschluss 
der noch durchzuführenden Berechnungen festgestellt werden. 


Diese Bekanntmachung dient lediglich der Vorabinformation der Gebührenzahler, da die end-
gültigen Berechnungen erst im kommenden Jahr (2021) abgeschlossen werden können, die 
Anpassungen jedoch aus verwaltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Gründen zum 
01.01.2021 erfolgen müssen. 


Nach Abschluss der o.g. Berechnungen ist mit einer rückwirkenden Anpassung der entspre-
chenden Einleitungsgebührensätze sowie einem Neuerlass der BGS-EWS zu rechnen. 


Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass rückwirkend ab 01.01.2021 neben einer Einlei-
tungsgebühr für die Einleitung von Schmutzwasser die Erhebung einer gesonderten Gebühr 
für die Einleitung von Niederschlagswasser von Grundstücken erforderlich sein wird. Die Er-
hebung einer einheitlichen Einleitungsgebühr nach dem bisher angewandten, sogenannten 
„modifizierten Frischwassermaßstab“ ist nicht mehr möglich. Gebührenmaßstab für die künf-
tige Niederschlagswassergebühr ist die reduzierte Grundstücksfläche (mittlerer Grund-
stücksabflussbeiwert nach Stufen); Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr ist die 
Menge der Abwässer, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. 


Viechtach, 24.11.2020 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 


gez.







Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung) vom 16.12.2011, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 22.10.2020 Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF 
NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung, das 
gemeinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die 
Grundstücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist die 
Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Industriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende Vierte 
Satzung zur Änderung der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF 
NROD beschlossen hat. 


Die Vierte Änderungssatzung wurde am 22.10.2020 ausgefertigt und am 28.10.2020 im 
Amtsblatt Nr. 27 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 
29.10.2020 in Kraft. 


Vierte Satzung zur Änderung der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD 


Die Verbandsversammlung erlässt aufgrund Art. 44 und 19 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Verbandssatzung 


Die Satzung für den Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD (Verbandssatzung) 
vom 16.12.2011 (Amtsblatt für den Landkreis Regen Nr. 22 vom 15.12.2011, S. 188), zuletzt 
geändert durch § 1 der Dritten Satzung zur Änderung der Satzung für den Zweckverband 
Industriegebiet REICHSDORF NORD vom 16.12.2011 vom 25.03.2019 (Amtsblatt für den 
Landkreis Regen Nr. 5 vom 28.03.2019, S. 49) wird wie folgt geändert: 


1. Der Name der Verbandssatzung erhält folgende Fassung:


„Satzung für den Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD (Verbandssatzung
ZWIG - VS ZWIG)“


2. § 12 Abs. 3 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung:


„Weiterer Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist der jeweilige Vorsitzende des
Rechnungsprüfungsausschusses.“


3. In § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung:


„Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle und der Kassengeschäfte erhält
die Stadt Viechtach eine Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten auf Grundlage
einer separat abzuschließenden Zweckvereinbarung.“


4. § 21 Abs. 2 der Verbandssatzung erhält folgende Fassung:







„Die Verbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss 
der aus jeweils zwei Vertretern jeder Kommune besteht. Die Verbandsversammlung 
bestimmt aus den Reihen der bestellten Ausschussmitglieder einen Vorsitzenden sowie 
einen stellvertretenden Vorsitzenden.“ 


§ 2
In-Kraft-Treten 


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 22.10.2020 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 


gez. 
Herbert Preuß 
Verbandsvorsitzender 







Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung) vom 16.12.2011, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 22.10.2020 Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF 
NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung, das 
gemeinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die 
Grundstücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist die 
Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Industriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende 
Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung-
ZWIG) beschlossen hat. 


Die Entschädigungssatzung-ZWIG wurde am 22.10.2020 ausgefertigt und am 28.10.2020 im 
Amtsblatt Nr. 27 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 
29.10.2020 in Kraft. 


Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen 
(Entschädigungssatzung-ZWIG) 


Der Zweckverband Industriegebiet REICHSDORF NORD erlässt aufgrund Art. 30 
Abs. 1 und 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende Satzung: 


§ 1
Entschädigung der Verbandsräte für ehrenamtliche Tätigkeit 


(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit
erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der
Verbandsversammlung.


(2) Ehrenamtliche gekorene Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für ihre
Tätigkeit als pauschale Abgeltung für die Teilnahme an Sitzungen der
Verbandsversammlung oder eines Ausschusses (z. B.
Rechnungsprüfungsausschuss) ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 30,00
Euro.


(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die der Verbandsversammlung kraft Amtes
angehören (geborene Mitglieder), das sind die ersten Bürgermeister der am Verband
beteiligten Gemeinden, haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.


(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten ferner für die auswärtige Tätigkeit
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Bayerischen
Reisekostengesetzes (BayRKG); als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen
der Verbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort stattfinden.


(5) Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 4 werden unbar durch
Banküberweisung geleistet.







§ 2
Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter 


(1) Der Verbandsvorsitzende bzw. sein Stellvertreter erhält für seine Tätigkeit als
Aufwandsentschädigung ein Sitzungsgeld in Höhe des 30,00 Euro je Sitzung der
Verbandsversammlungsversammlung oder eines Ausschusses.


(2) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 1 werden unbar durch Banküberweisung
geleistet.


§ 3
Inkrafttreten; Außerkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Entschädigungssatzung für den Zweckverband Industriegebiet Reichsdorf Nord vom 
20.06.2012 außer Kraft. 


Viechtach, 22.10.2020 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 


gez. 
Herbert Preuß 
Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende Schulverbandssat-
zung beschlossen hat. 


Die Schulverbandssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 26.10.2020 
(Az. 20-020-2/210) rechtsaufsichtlich genehmigt. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wur-
de am 17.11.2020 im Amtsblatt Nr. 30 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. 


Die Schulverbandssatzung wurde am 27.10.2020 ausgefertigt und am 20.11.2020 im Amts-
blatt Nr. 31 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 20.11.2020 
in Kraft. 


Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung 
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach 


(Schulverbandssatzung-Mittelschule - SVS MS VIT) 


Vom 27.10.2020 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bay-
erischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3, Art. 19 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 Satz 1 und 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 
43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) 
folgende mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 26.10.2020, Az. 20-020-2/210 
rechtsaufsichtlich genehmigte Satzung: 


Inhaltsverzeichnis 


§ 1 Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands..................................................2 
§ 2 Aufgabe des Schulverbands .............................................................................................2 
§ 3 Kassengeschäfte ..............................................................................................................2 
§ 4 Schulverbandsvorsitzender und Stellvertreter ...................................................................2 
§ 5 Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung ...........................................................................2 
§ 6 Finanzbedarf ....................................................................................................................3 
§ 7 überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung ....................................................................3 
§ 8 Ausscheiden von Mitgliedern ............................................................................................3 
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten ...........................................................................................3 


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 1
Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden des Schulverbands 


(1) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Mittelschule Viechtach“.


(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Viechtach.


(3) Der Schulverband besteht aus den folgenden Mitgliedsgemeinden:


1. Stadt Viechtach


2. Gemeinde Kollnburg


3. Gemeinde Prackenbach


§ 2
Aufgabe des Schulverbands 


Der Schulverband ist Träger des Schulaufwands der Mittelschule Viechtach. 


§ 3
Geschäftsführung und Kassengeschäfte des Schulverbands 


(1) 1Als Geschäftsstelle des Schulverbandes wird die Stadt Viechtach bestimmt. 2Die Kas-
sengeschäfte des Schulverbandes werden am Ort der Geschäftsstelle des Schulver-
bandes geführt.


(2) Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle und der Kassengeschäfte erhält
die Stadt Viechtach eine Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten auf Grundla-
ge einer separat abzuschließenden Zweckvereinbarung.


§ 4
Schulverbandsvorsitzender und Stellvertreter 


(1) Schulverbandsvorsitzender ist der jeweilige erste Bürgermeister der Stadt Viechtach.


(2) Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden ist im kalendermäßigen Wechsel ein je-
weilig erster Bürgermeister der weiteren Mitgliedsgemeinden (in geraden Kalenderjahren
der erste Bürgermeister der Gemeinde Prackenbach; in ungeraden Kalenderjahren der
erste Bürgermeister der Gemeinde Kollnburg).


§ 5
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 


(1) 1Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schul-
verbandsversammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig. 2Die Tätigkeit der
Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entschei-
dungen der Schulverbandsversammlung und ihrer Ausschüsse. 3Außerdem können ein-
zelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer
Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden.
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(2) Die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen richtet sich nach der Satzung
über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung-
Mittelschule).


§ 6
Finanzierung des Schulverbandes (Schulverbandsumlage) 


(1) Die Schulverbandsumlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen.


(2) Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 25. Januar,
25. April, 25. Juli und 25. Oktober fällig.


(3) Ist eine Haushaltssatzung des Schulverbandes noch nicht erlassen, so sind jeweils Vo-
rauszahlungen nach der Umlageschuld des Vorjahres zu leisten.


§ 7
überörtliche und örtliche Rechnungsprüfung 


(1) Zur Durchführung der örtlichen Prüfung bildet die Schulverbandsversammlung aus ihrer
Mitte einen Rechnungsprüfungsausschuss mit drei Mitgliedern und bestimmt ein Aus-
schussmitglied zum Vorsitzenden.


(2) Die überörtliche Rechnungsprüfung obliegt dem Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verband (BKPV).


§ 8
Ausscheiden von Mitgliedern 


Scheidet in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem 
Schulverband aus, so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulver-
band und dem ausscheidenden Verbandsmitglied statt. 


§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulver-
bandes Mittelschule Viechtach (Schulverbandssatzung-Mittelschule) vom
15.05.2015/08.06.20215 außer Kraft.


Viechtach, 27.10.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 


gez. 
Franz Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende Satzung beschlos-
sen hat. 


Die Satzung wurde am 27.10.2020 ausgefertigt und am 20.11.2020 im Amtsblatt Nr. 31 für 
den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 20.11.2020 in Kraft. 


Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung-Mittelschule 


Vom 27.10.2020 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 und 2, Art. 26 Abs. 
1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20a und 
Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Entschädigungssatzung-Mittelschule 


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssat-
zung-Mittelschule) vom 15.05.2015 wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 werden unbar durch Bank-
überweisung geleistet.“


2. In § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 2 werden unbar durch Bank-
überweisung geleistet.“


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 27.10.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 


gez. 
Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende Satzung beschlos-
sen hat. 


Die Satzung wurde am 27.10.2020 ausgefertigt und am 20.11.2020 im Amtsblatt Nr. 31 für 
den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 20.11.2020 in Kraft. 


Satzung über die Benutzung der Mittagsverpflegung 
der Ganztagsbetreuung an der Mittelschule Viechtach 


(Schulmensa-Benutzungssatzung - SBS) 


Vom 27.10.2020 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund der Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 23 
und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Gegenstand der Satzung; öffentliche Einrichtung 


(1) 1Die Mittagsverpflegung der Ganztagsbetreuung an der Mittelschule Viechtach ist eine
öffentliche Einrichtung des Schulverbandes Mittelschule Viechtach und wird ohne Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben. 2Die Mittagsverpflegung findet in der Mensa der Mittel-
schule Viechtach (Schulmensa) statt. 3Nutzungsberechtigt sind die Schülerinnen und
Schüler der Ganztagesklassen der Mittelschule Viechtach und der Grundschule
Viechtach. 4Der Besuch ist freiwillig.


(2) Das Abrechnungsjahr in der Mittagsverpflegung dauert vom 1. September bis 31. Juli
jeden Jahres.


§ 2
Öffnungszeiten 


(1) Die Mittagsverpflegung findet während der Schulöffnungszeiten statt.


(2) Bei Bedarf können diese Öffnungszeiten der Mittagsverpflegung durch den Schulver-
band Mittelschule Viechtach geändert werden.


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 3
Buchungszeiten und Gebühren 


(1) 1Die schriftliche Anmeldung zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung erfolgt über die
Schulleitung der Mittelschule. 2Bei Schülerinnen und Schülern der Grundschule
Viechtach erfolgt die schriftliche Anmeldung über die Schulleitung der Grundschule. 3Mit
der Anmeldung erfolgt die Buchung für das gesamte Schuljahr.


(2) Die Gebühren werden in einer gesonderten Gebührensatzung geregelt.


§ 4
Verpflegung 


(1) Der Schulverband Mittelschule Viechtach bietet im Rahmen der Mittagsverpflegung im
Benehmen mit den Schulleitungen der Mittelschule Viechtach und der Grundschule
Viechtach ein Mittagsmenü an, das aus einem warmen Hauptgericht und einer Nach-
speise besteht.


(2) Getränke werden nicht bereitgestellt.


§ 5
Personal 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
für den Betrieb der Mittagsverpflegung notwendiges Personal im Benehmen mit den Schul-
leitungen der Mittelschule Viechtach und der Grundschule Viechtach ein. 


§ 6
Ausschluss 


(1) Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus folgenden Gründen von der Mittagsver-
pflegung ausgeschlossen werden:


a) Der Gebührenschuldner gemäß § 2 der Schulmensa-Gebührensatzung (SGS) kommt
seinen Zahlungsverpflichtungen wiederholt nicht nach.


b) Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer hält sich wiederholt nicht an die Regelungen
des Betreuungs- oder des sonstigen Personals.


(2) Der Ausschluss einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers bedarf der Schriftform und
erfolgt durch den Schulverband Mittelschule Viechtach.


§ 7
Krankheit, Anzeige 


(1) Kinder, die erkrankt sind, und deshalb nicht am Schulunterricht teilnehmen, dürfen die
Mittagsverpflegung während der Dauer ihrer Erkrankung nicht besuchen.


(2) 1Erkrankungen sind der jeweiligen Schulleitung und dem Personal der Mittagsverpfle-
gung unverzüglich, möglichst unter Angabe des Krankheitsgrundes, mitzuteilen. 2Die vo-
raussichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben werden.
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(3) 1Leidet ein Kind an einer ansteckenden Krankheit, so ist die jeweilige Schulleitung und
das Personal der Mittagsverpflegung von der Erkrankung und der Art der Erkrankung
unverzüglich zu unterrichten. 2Gleiches gilt, wenn Familienmitglieder an einer anste-
ckenden Krankheit leiden. 3Die Leitung der Mittagsverpflegung kann im Benehmen mit
der Schulleitung die Wiederzulassung des Kindes zum Besuch der Einrichtung von der
vorherigen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses abhängig machen.


(4) Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden, dürfen Räume der Mittagsver-
pflegung nicht betreten.


§ 8
Haftung 


(1) 1Der Schulverband Mittelschule Viechtach haftet für Schäden, die im Zusammenhang
mit dem Betrieb der Mittagsverpflegung entstehen, nur bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit bzw. im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 2Von dieser Haftungsbe-
schränkung ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.


(2) 1Für Personen- und Sachschäden, die den Benutzern der Mittagsverpflegung durch Drit-
te zugefügt werden, haftet der Schulverband Mittelschule Viechtach nicht. 2Eine Haftung
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach wegen eventueller Verletzung der Auf-
sichtspflicht bleibt unberührt.


§ 9
Unfallversicherung 


Für Besucher der Mittagsverpflegung besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. a) des Sozialgesetzbuches Siebtes Buch (SGB VII).


§ 10
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 


Viechtach, 27.10.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 


gez. 
Franz Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 


Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 


Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 28.09.2020 die nachfolgende Satzung beschlos-
sen hat. 


Die Satzung wurde am 27.10.2020 ausgefertigt und am 20.11.2020 im Amtsblatt Nr. 31 für 
den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 20.11.2020 in Kraft. 


Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Mittagsverpflegung 
der Ganztagsbetreuung an der Mittelschule Viechtach 


(Schulmensa-Gebührensatzung - SGS) 


Vom 27.10.2020 


Der Schulverband Mittelschule Viechtach erlässt aufgrund der Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 
1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 2 
und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung: 


§ 1
Benutzungsgebühren (Essensgebühren) 


1Für die Mittagsverpflegung der Ganztagsbetreuung an der Mittelschule Viechtach werden 
die in dieser Satzung festgelegten Gebühren (Essensgebühren) erhoben. 2Die Gebühren 
werden durch Bescheid festgesetzt. 


§ 2
Gebührenschuldner 


(1) Gebührenschuldner sind folgende Benutzerinnen und Benutzer der Mittagsverpflegung:


a) Die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in die Ganztagesklasse aufgenom-
men worden ist und an der Mittagsverpflegung teilnimmt,


b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in die Ganztagesklasse und zur Teilnahme an
der Mittagsverpflegung angemeldet haben,


c) der sonstige Benutzer bzw. die sonstige Benutzerin der Schulmensa.


(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.


1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 3
Entstehen der Gebührenschuld 


(1) Die Essensgebühr im Sinne von § 5 entsteht mit der erstmaligen Teilnahme an der Mit-
tagsverpflegung; im Übrigen entsteht diese Gebühr jeweils fortlaufend mit Beginn eines
Monats.


(2) Sofern das Mittagessen nicht wirksam und fristgerecht gemäß Abs. 3 vorübergehend
abbestellt wurde, muss die Essensgebühr auch dann bezahlt werden, wenn der Benut-
zer/die Benutzerin nicht am Mittagessen teilgenommen hat.


(3) 1Vorübergehende Abbestellung des Mittagessens sind nur möglich, wenn dies spätes-
tens am jeweiligen Essenstag bis 08:00 Uhr der jeweiligen Schulleitung oder dem Per-
sonal der Mittagsverpflegung oder deren Beauftragten mitgeteilt wurde. 2Die Mitteilung
kann in Textform, mündlich oder telefonisch erfolgen.


§ 4
Fälligkeit der Gebührenschuld 


(1) Die Essensgebühr wird jeweils im Nachhinein, und zwar am 10. des folgenden Kalen-
dermonats, fällig.


(2) 1Die Schuldner der Essensgebühren sollen dem Schulverband Mittelschule Viechtach
eine Einziehungsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) für ihr Konto zu erteilen.
2Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten
der Gebührenschuldner. 3Barzahlung oder eine Zahlung der Gebühren direkt in der
Mensa oder Schule ist nicht möglich.


§ 5
Gebührenhöhe 


(1) Die Gebühr (Essensgebühr) für die Teilnahme an einem Mittagessen (ohne Getränk)
beträgt:


bis einschließlich 
Schuljahr 2020/2021 


ab dem Schuljahr 
2021/2022 


a) Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule 


3,80 € 4,00 € 


b) Schülerinnen und Schüler der Mit-
telschule, sonstige Personen (z. B. 
Lehrkräfte) 


4,50 € 4,70 € 


(2) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.


§ 6
Zahlungserleichterungen und Zahlungsrückstände; 


Leistungen für Bildung und Teilhabe 


(1) Für Stundungen und Erlässe von Gebühren sind Art. 13 KAG und die Vorschriften der
Abgabenordnung (AO) in der jeweils geltenden Fassung maßgebend.
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(2) 1Die Personensorgeberechtigten können beim zuständigen Sozialamt bzw. Jobcenter
einen Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kosten der Mittagsverpfle-
gung stellen. 2Die Schulen weisen die Personensorgeberechtigten bei der Anmeldung
zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung auf diese Antragsmöglichkeit hin und stellen
entsprechende Antragsformulare bereit.


§ 7
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 


Viechtach, 27.10.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 


gez. 
Franz Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 







STADT VIECHTACH


Bekanntmachung 


Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze; 


Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Viechtach durch Deckblatt 12 im 


Bereich „Lammerbach“ 


Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 


Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 


Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 


gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.10.2019 beschlossen, den wirksamen 


Flächennutzungsplan im Bereich Lammerbach durch  


Deckblatt 12 


zu ändern. 


Der Planbereich Lammerbach ist im beiliegenden Kartenausschnitt unten dargestellt. 


Der Entwurf des Deckblattes Nr. 12 zum Flächennutzungsplan der Stadt Viechtach in 


der Fassung vom 26.10.2020 wird in der Zeit vom  


26.11.2020 bis einschließlich 18.12.2020 


im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach im Zimmer 007 


während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 


Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder zur Niederschrift Anregungen 


beim Bauamt der Stadt Viechtach vorgebracht werden.  


Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 


und Behördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, bei der 


Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können.  







 
 


Viechtach, den 25.11.2020 


 


 


Stadt Viechtach 


 


gez. 


Franz Wittmann 


erster Bürgermeister 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)


Vom 15.11.2016


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, I und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzung:


s1
Beitragserhebung


Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Wasserversorgungs-
einrichtung einen Beitrag.


s2
Beitragstatbestand


Der Beitrag wird erhoben für


L bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke,
wenn für sie nach $ 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrich-
tung besteht


oder


2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke


s3
Entstehen der Beitragsschuld


(1) lDie Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG,
entsteht die - zusätzliche - Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.


(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem
lnkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit lnkrafttreten dieser
Satzung.


s4
Beitragsschuldner


Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.







s5
Beitragsmaßstab


(1) lDer Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen
Gebäude berechnet. 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von
mindestens 1.500 m' Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten


bei bebauten Grundstücken auf das 3,8-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche,
mindestens jedoch 1.500 m2,


bei unbebauten Gn¡ndst[icken auf 1 500 m2


begrenzt.


(2) lDie Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. ocebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslö-
sen oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht
herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasser-
versorgung angeschlossen sind. uBalkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz.


(3) lBei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist,
sowie bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche
ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige
oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte un-
bebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1.


(4) lEin zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Anderung der für die Beitrags-
bemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Bei-
tragspflicht entsteht insbesondere,


im Fall der Vergrößerung eines Grundstucks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese
bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind,


im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 fúr die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche,


im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils
i. S. d. $ 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für
die Beitragsfreiheit entfallen.


(S) lWirO ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3
berÜcksichtigten Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzlen Grundstücksflä-
chen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein
Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.







s6
Beitragssatz


Der Beitrag beträgt


a) pro m'Grundstücksfläche


b) pro m2 Geschossfläche


1,07 €


2,64 €.


s7
Fälligkeit


Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig


S7a
Beitragsablösung


lDer Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf
Ablösung besteht nicht.


s8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse


(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung,
Stilllegung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d.


S 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegen-
den Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.


(2) lDer Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 'schuldner
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentüme oder Erbbauberechtigte) sind
Gesamtschuldner. '5 Z gitt entsprechend.
(3) lDer Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. 2Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht.


se
Gebührenerhebung


Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebühren
(S 9a) und Verbrauchsgebühren ($ 10).







S9a
Grundgebühr


(t) lOie Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Qg) oder nach dem Nenndurchfluss
(Q") der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück nicht
nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe
des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet.
3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.


(2) Die Grundgebühr þeträgt þei der Ven¡vendung von Wasserzählern mit f)auerclr¡rchfhrss
bis 4 m3lh 48,00 gJahr
bis 10 m3/h 120,00 €/Jahr
bis 16 m3/h 192,00 €/Jahr
über 16 m3/h 300,00 €/Jahr.


(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Venruendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss
bis 2,5 m3lh 48,00 gJahr
bis 6 m3/h 120,00 €/Jahr
bis 10 m3/h 192,00 €/Jahr
über 10 m3/h 300,00 €lJahr.


s10
Verbrauchsgebühr


(1) lDie Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung
entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr beträgt 2,07 € pro Kubikmeter entnomme-
nen Wassers.


(2)lDer Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die Stadt
zu schätzen, wenn


1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder


2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder


3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt.


(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so
beträgt die Gebühr 2,07 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers.


s 11
Entstehen der Gebührenschuld


(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.


(2) lDie Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellun^g des Anschlusses folgt; die Stadt teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag
schriftlich mit. 2lm Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages iñ
Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu.







s12
Gebührenschuldner


(1)Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld EigentÜ-
mer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.


(2) Gebührenschuldner ist auch der lnhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs.


(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.


s13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung


(1) lDer Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Verbrauchsgebühr werden
einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.


Q) leuf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November
jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres
zu leisten. 'Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Stadt die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.


s14
Mehrwertsteuer


Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in


der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.


s15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner


Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Abgabe
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu ertei-
len.


s16
I nkrafttreten, Außerkrafttreten


(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in KrafL


(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt
Viechtach (BGS-WAS) vom 09.03.'1995 in der Fassung der 3. Anderungssatzung vom
09.04.2013 außer Kraft.


STADT VIECHTACH
h, 1.20


Wittmann
erster Bürgermeister











